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Verordnung zum nordrhein-westfalischen Denkmal-
schutzgesetz (Denkmalverordnung Nordrhein-West-
falen - DenkmalVO NRW)

Vom 16. August 2022

Auf Grund des § 42 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662)
verordnet das Ministerium fiir Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nord-
rhein-Westfalen:
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Teil 1
Unterschutzstellung von Denkmalern und deren
Eintragung und Léschung Uber die Denkmalliste

§1

Schutzwirkung und Zustandigkeit

(1) Die Schutzwirkung tritt fir Baudenkmaler, Gartendenkmaler und bewegliche Denkmaler nach
§ 5 Absatz 1 erster Halbsatz des Nordrhein-Westfalischen Denkmalschutzgesetzes (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG NRW) vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662) mit ihrer Eintragung in die
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Denkmalliste ein, soweit sie nicht nach § 4 des Denkmalschutzgesetzes bereits vorher eingetre-
ten ist. Fir Denkmalbereiche gilt § 5 Absatz 1 zweiter Halbsatz des Denkmalschutzgesetzes. Der
Schutz von Bodendenkmalern ist nach § 5 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes nicht von der
Eintragung in die Denkmalliste abhangig.

(2) Die Untere Denkmalbehorde fuhrt die Denkmalliste in digitaler Form fiir ihren jeweiligen Zu-
standigkeitsbereich (§ 23 Absatz 7 Satz 1 des Denkmalschutzgesetzes); hinsichtlich der Boden-
denkmaler gilt dies fur das zustandige Denkmalfachamt entsprechend (§ 23 Absatz 7 Satz 2 des
Denkmalschutzgesetzes). Die jeweilige Denkmalliste ist regelmaBig zu Uberprifen, zu erganzen
und zu bereinigen.

§2
Digitale Denkmalliste

(1) Das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium stellt flr die Erflllung der
Verpflichtung nach § 1 Absatz 2 den Unteren Denkmalbehdrden und den zustandigen Denkmal-
fachamtern hinsichtlich der Bodendenkmaler ein fir sie kostenfreies Erfassungssystem zur Ver-
fligung (Denkmalliste. NRW).

(2) Fir jedes Objekt ist in der digitalen Denkmalliste ein eigener Datensatz mit eindeutiger Num-
merierung anzulegen. Die Unversehrtheit des Originaldatenbestandes ist zu gewahrleisten.

(3) Papier-basierte Datenbestande sind in die digitale Denkmalliste zu Gberfiihren.
§3

Flihrung der Denkmalliste und Pflege der Bestandsakten

(1) Die Denkmalliste nach § 1, die von der Unteren Denkmalbehdrde gefiihrt wird, gliedert sich in
folgende Teile:

1. Baudenkmaler,

2. Gartendenkmaler,
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3. bewegliche Denkmaler,

4. Denkmalbereiche sowie

5. Welterbestatten und ihrer Pufferzonen.

(2) Die Denkmalliste nach § 1, die von dem jeweils zustandigen Denkmalfachamt gefiihrt wird,
gliedert sich in die folgenden Teile:

1. Bodendenkmaler,

2. Denkmalbereiche sowie

3. Welterbestatten und ihrer Pufferzonen.

(3) Ein Gartendenkmal kann einzeln oder zusammen mit einem Baudenkmal oder Bodendenkmal
eingetragen werden. Flr bereits als Bau- oder Bodendenkmal eingetragene Gartendenkmaler gilt
§ 43 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes.

(4) Es sind mindestens folgende Daten in die Denkmalliste aufzunehmen:

1. eine eindeutige Nummerierung, die insbesondere aus einer Kombination des amtlichen Ge-
meindeschlissels und einer von der Gemeinde vergebenen fortlaufenden Nummer bestehen
kann,

2. die Kurzbezeichnung des Denkmals, des Denkmalbereiches oder der Pufferzone,
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3. die lagemaBige Bezeichnung des Objekts mit direkter Georeferenzierung (Koordinate im Koor-
dinatenreferenzsystem ETRS89/UTM) oder mindestens der Zuordnung zum Flurstlick oder der
Adresse (Angabe der Gemeinde, StraBe und Hausnummer),

4. die Begriindung der Denkmaleigenschaft anhand der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale nach
§ 2 Absatz 1 des Denkmalschutzgesetzes,

5. bei Bau-, Garten- oder Bodendenkmalern ist die Darstellung der wesentlichen charakteristi-
schen Merkmale des Denkmals in Text, Bild und Plan einschlieBlich der historischen Ausstat-
tungsstlicke, soweit diese eine Einheit von Denkmalwert bilden, aufzunehmen; die Bildauswahl
und die Auswahl des Planmaterials soll mit parzellenscharfer Abgrenzung und mit Blick auf die
Anforderungen unter den Nummern 3 und 4 erfolgen und diese hinreichend unterstitzen,

6. bei Denkmalbereichen oder Pufferzonen ist die Beschreibung der wesentlich fur die Erkennt-
nisse und Bewertung erforderlichen Merkmale des Denkmalbereiches oder der Pufferzone (Aus-
mafB und Bestandteile) nebst der jeweiligen Denkmalbereichssatzung, der ordnungsbehdérdlichen
Verordnung oder Satzung nach § 37 Absatz 4 Satz 2 des Denkmalschutzgesetzes Uber die Puf-
ferzone und deren Fundstelle aufzunehmen,

7. die Bezeichnung des Umfangs des Denkmalschutzes; bei Denkmalbereichen oder Pufferzo-
nen die Beschreibung des Schutzzieles und des Schutzzweckes,

8. die Grundbuchbezeichnung,

9. die Angabe der zustandigen Denkmalbehdrde und

10. der Tag, an dem das Denkmal in die Denkmalliste aufgenommen wurde sowie der Tag einer
Aktualisierung oder der Loschung.

(5) Mit der Bekanntgabe des Bescheides nach § 23 Absatz 5 des Denkmalschutzgesetzes weist
die Denkmalbehorde die Eigentimerin oder den Eigentimer sowie sonstige Nutzungsberechtigte
auf ihre oder seine Rechte und Pflichten, die sich aus der Unterschutzstellung ergeben, ein-
schlieBlich ihrer oder seiner Verpflichtung hin, geeignete Vorkehrungen gegen eigenmachtige
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Veranderungen durch Dritte zu treffen und die jeweilige Besitzerin oder den jeweiligen Besitzer
des Denkmals von der Tatsache des Denkmalschutzes zu unterrichten.

(6) Das jeweilige fiir Bodendenkmalpflege zustandige Denkmalfachamt informiert unverziiglich
die jeweils zustandige Denkmalbehdrde Uber die nachrichtliche Eintragung eines Bodendenk-
mals. Hierbei teilt es der Denkmalbehdrde die Angaben nach Absatz 4 mit. Die Information kann
ausschlieBlich digital erfolgen und ist zu dokumentieren.

(7) Die bei den Denkmalbehoérden gefiihrten Akten sollen entsprechend den Grundsatzen der
ordnungsgemaBen Aktenfiihrung auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Dies gilt insbeson-
dere auch fur die Angaben zur Eigentimerin oder zum Eigentiimer des Denkmals. Die Aktenfih-
rung soll elektronisch erfolgen, bestehende Akten sollen sukzessive auf die elektronische Akten-
flihrung umgestellt werden.

§4
Veroffentlichung der Denkmalliste

(1) Fir Bau- und Gartendenkmaler sind die Angaben nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 7 sowie
Nummer 9 und 10 Uber die digitale Denkmalliste zu verdffentlichen (§ 23 Absatz 8 Satz 1des
Denkmalschutzgesetzes). Angaben Uber historische Ausstattungsstiicke werden nur auf Antrag
der Eigentimerin oder des Eigentimers verdffentlicht.

(2) Sofern Denkmalbehdérden und die zustandigen Denkmalfachamter nicht das Erfassungssys-
tem ,Denkmalliste. NRW" nutzen, sind die Daten nach § 3 Absatz 4 mit Stand jeweils zum 31. De-
zember eines Jahres in dieses, vom Land Nordrhein-Westfalen zur Verfligung gestellte Erfas-
sungssystem, mdglichst automatisiert zu Ubertragen.

(3) Hinsichtlich der beweglichen Denkmaler und der Bodendenkmaler erfolgt eine Veroffentli-
chung der Denkmalliste im Umfang des § 3 Absatz 4 ausschlieBlich gegentber der Person, die
ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht (§ 23 Absatz 8 Satz 2 des Denkmalschutzgesetzes).
Von einer Veroffentlichung ist abzusehen, wenn diese geeignet ist, den Zustand und die Erhal-
tung der Denkmaler nach Satz 1 zu beeintrachtigen. Sofern von einer Veréffentlichung nach Satz
2 nicht abgesehen werden soll, ist die Eigentiimerin oder der Eigentlimer vor einer Veroffentli-
chung der Daten unter Bekanntgabe der Person nach Satz 1 anzuhdren.
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§5

Riicksichthahmegebot

Zur Verwirklichung des Rlicksichtnahmegebotes nach § 3 des Denkmalschutzgesetzes stellt die
Untere Denkmalbehdérde sowie das zustandige Denkmalfachamt die Informationen aus der Denk-
malliste nach § 3 Absatz 4 Nummer 1 bis 10 den fir die 6ffentliche Planung zustandigen Behor-
den zur Verfugung.

Teil 2
Urkunde und Denkmalplakette

§6

Ausstellung von Urkunde und Denkmalplakette

(1) Nach der Eintragung eines Baudenkmals oder eines Gartendenkmals in die Denkmalliste ver-
leiht das flir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium der Eigentiimerin oder
dem Eigentumer fur die im 6ffentlichen Interesse ibernommenen Verpflichtungen eine Urkunde
nebst einer Denkmalplakette.

(2) Die Urkunde und die Denkmalplakette des Landes Nordrhein-Westfalen wird von der zustan-
digen Gemeinde der Eigentlimerin oder dem Eigentlimer oder einer beauftragten Person lberge-
ben. Die Denkmalplakette des Landes Nordrhein-Westfalen fiir Denkmaler des Landes Nord-
rhein-Westfalen oder des Bundes wird von der zustdndigen Bezirksregierung Ubergeben. Mit
Anbringung der Denkmalplakette an das Denkmal wird diese wesentlicher Bestandteil des Denk-
mals nach § 94 BGB.

(3) Die Denkmalplakette ist gut sichtbar am Denkmal anzubringen. Bei raumlich ausgedehnten
Denkmalern kdnnen mehrere Denkmalplaketten an geeigneten Stellen befestigt werden.

Teil 3
Angemessene Ausstattung der Unteren Denkmalbehorden
und Aufgabeniibertragung

§7

Angemessene Ausstattung der Unteren Denkmalbehorden
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(1) Eine Untere Denkmalbehorde ist nach § 24 Absatz 3 des Denkmalschutzgesetzes angemes-
sen ausgestattet, wenn diese zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten
Fachkraften besetzt ist. Geeignete Fachkrafte sind insbesondere Personen, die Gber eine Ausbil-
dung, einen Hochschulabschluss oder eine mehrjahrige Berufserfahrung im Bereich der Denk-
malpflege, der Architektur, des Bauingenieurwesens, der Archaologie, der Kunstgeschichte mit
einem entsprechenden Schwerpunkt oder vergleichbarer Bereiche verflugen.

(2) Bei der Beurteilung der Angemessenheit der qualitativen und quantitativen Ausstattung der
Unteren Denkmalbehérde ist insbesondere das Folgende zu bertcksichtigen:

1. Anzahl der Denkmaler unter Berlcksichtigung der verschiedenen Denkmalarten sowie der fir
die vorhandenen Denkmaler besonderen fachlichen Anforderungen,

2. Anzahl und GroBe der Denkmalbereiche sowie

3. durchschnittliche Anzahl der Erlaubnisverfahren in den letzten funf Jahren.

(3) Nehmen Gemeinden und Gemeindeverbande nach § 21 Absatz 2 des Denkmalschutzgeset-
zes Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz gemeinsam wabhr, ist fur die Beurteilung der an-
gemessenen Ausstattung die Gesamtzahl ihrer Fachkrafte unter Berilicksichtigung der in Absatz
2 genannten Kriterien zugrunde zu legen.

(4) Das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium erhebt die Daten fir
Zwecke einer Verordnung nach § 24 Absatz 3 Satz 1in Verbindung mit § 42 Absatz 1 Nummer 3
des Denkmalschutzgesetzes bei den Unteren Denkmalbehérden.

§8

Aufgabeniibertragung im Bereich der Denkmalpflege auf Antrag

(1) Eine Aufgabenubertragung nach § 40 des Denkmalschutzgesetzes kann sich auf alle oder
einzelne Aufgaben eines Denkmalfachamtes nach § 22 Absatz 4 des Denkmalschutzgesetzes
beziehen.
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(2) Die Gemeinde oder der Gemeindeverband stellt den Antrag auf Aufgabenibertragung beim
flir Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandigen Ministerium. In dem Antrag ist zu bezeich-
nen, welche Aufgaben von der Unteren Denkmalbehdrde Ubernommen werden sollen, und dar-
zulegen, in welcher Form die Aufgabenwahrnehmung dauerhaft gewahrleistet ist.

(3) Das fur Denkmalschutz und Denkmalpflege zustandige Ministerium Uberprift in regelmaBi-
gen Abstanden, spatestens nach jeweils finf Jahren, ob die Voraussetzungen fir die Aufgaben-
Ubertragung weiterhin vorliegen.

Teil 4
Sonstige Vorschriften

§9

VerauBerungsanzeige und Anzeigepflicht

Erfolgt die Anzeige nach § 6 Satz 1 des Denkmalschutzgesetzes bei einem Gemeindeverband in
seiner Funktion als Untere Denkmalbehdrde nach § 21 Absatz 2 des Denkmalschutzgesetzes, in-
formiert dieser unverzuglich die betroffene Gemeinde, damit sie lber die Ausiibung des Vor-
kaufsrechts nach § 31 des Denkmalschutzgesetzes entscheiden kann.

§10
Kleinere Instandsetzungsarbeiten an (Bau-)Teilen ohne Denkmalwert

(1) Eigentimerinnen und Eigentlimer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmalern sollen
friihzeitig mit der zustandigen Denkmalbehdérde abstimmen, ob es sich bei einer geplanten MaB-
nahme um erlaubnisfreie Instandsetzungsarbeiten nach § 9 Absatz 1 Satz 2 des Denkmalschutz-

gesetzes handelt.

(2) Die Abstimmung mit der zustandigen Denkmalbdrde ist Voraussetzung zur steuerlichen Ab-
setzung einer MaBnahme nach dem Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 23. Mai 2022 (BGBI. | S. 760) geandert worden ist. Sie kann nicht nachtraglich durchgefuhrt
werden.
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§1
Aussetzen einer Entscheidung tiber einen Antrag aufErteilung einer Er-
laubnis durch die Denkmalbehoérde

Beabsichtigt die zustandige Denkmalbehoérde, die Entscheidung Uber einen Antrag auf Erteilung
einer Erlaubnis zur Klarung der Belange des Denkmalschutzes nach § 24 Absatz 5 des Denkmal-
schutzgesetzes auszusetzen, teilt sie dies den Antragsstellenden in Textform nach § 126b des
Burgerlichen Gesetzbuches unter Angabe der Griinde und der Dauer der Aussetzung mit.

§12
UNESCO Welterbe

Kdnnen bei Planungen oder MaBnahmen im Sinne des § 37 Absatz 1 des Denkmalschutzgeset-
zes schadliche Auswirkungen auf die Erhaltung des auBergewohnlichen universellen Wertes der
Welterbestatte nicht ausgeschlossen werden, soll eine Welterbevertraglichkeitsprifung (Herita-
ge Impact Assessment) durchgefiihrt werden.

Teil 5
Ubergangsvorschriften

§13
Ubernahme der Denkmalliste hinsichtlich der Bodendenkmalerdurch das
jeweils zustandige Denkmalfachamt

(1) Nach § 43 Absatz 3 in Verbindung mit § 23 Absatz 7 Satz 2 des Denkmalschutzgesetzes
Ubernehmen die zustandigen Denkmalfachamter die Fihrung der Denkmalliste hinsichtlich der
Bodendenkmaler bis zum 31. Dezember 2024.

(2) Bis zu dieser Ubernahme ist die Denkmalliste fiir Bodendenkmaler nachrichtlich durch die zu-
standige Untere Denkmalbehorde zu flihren. Das zustandige Denkmalfachamt informiert die Un-
tere Denkmalbehorde friihzeitig, zu welchem Zeitpunkt es die Fihrung der Denkmalliste fiir Bo-
dendenkmaler Gbernimmt.

§14
Anwendung des heuen Denkmalschutzgesetzes bei laufenden Verfahren
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Eine Eigentimerin oder ein Eigentimer kann nach § 43 Absatz 2 Satz 2 des Denkmalschutzge-
setzes verlangen, dass die vor dem Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 2022
(GV. NRW. S. 662) am 1. Juni 2022 eingeleiteten Verfahren nach diesem Gesetz behandelt wer-
den sollen. Der Antrag bedarf der Textform nach § 126b des Biirgerlichen Gesetzbuches. Die zu-
standige Denkmalbehdrde bestatigt der oder dem Antragstellenden den Eingang des Antrages
und die Anwendung des Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662).

Teil 6
Schlussbestimmungen

§15
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Gleichzeitig treten die Denkmallis-
ten-Verordnung vom 13. Marz 2015 (GV. NRW. S. 430), die zuletzt durch Verordnung vom 23.
November 2020 (GV. NRW. S. 1122) geandert worden ist, sowie der Runderlass ,Denkmalplaket-
te des Landes Nordrhein-Westfalen” vom 5. Mai 1988 (MBI. NRW. S. 696), der zuletzt durch
Runderlass vom 22. August 2018 (MBI. NRW. S. 564) geandert worden ist, auBer Kraft.

Die Ministerin
flr Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 12/12


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s662
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2022-s662
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2015-22
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/1988-33
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2018-27

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung zum nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetz (Denkmalverordnung Nordrhein-Westfalen – DenkmalVO NRW) 
	 § 1 Schutzwirkung und Zuständigkeit 
	 § 2 Digitale Denkmalliste 
	 § 3 Führung der Denkmalliste und Pflege der Bestandsakten 
	 § 4 Veröffentlichung der Denkmalliste 
	 § 5 Rücksichtnahmegebot 
	 § 6 Ausstellung von Urkunde und Denkmalplakette 
	 § 7 Angemessene Ausstattung der Unteren Denkmalbehörden 
	 § 8 Aufgabenübertragung im Bereich der Denkmalpflege auf Antrag 
	 § 9 Veräußerungsanzeige und Anzeigepflicht 
	 § 10 Kleinere Instandsetzungsarbeiten an (Bau-)Teilen ohne Denkmalwert 
	 § 11 Aussetzen einer Entscheidung über einen Antrag aufErteilung einer Erlaubnis durch die Denkmalbehörde 
	 § 12 UNESCO Welterbe 
	 § 13 Übernahme der Denkmalliste hinsichtlich der Bodendenkmälerdurch das jeweils zuständige Denkmalfachamt 
	 § 14 Anwendung des neuen Denkmalschutzgesetzes bei laufenden Verfahren 
	 § 15 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 


